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Begründung:
Der Gemeinderat der Stadt Naumburg (Saale) hat in seiner Sitzung am 10.12.2014 mit
Beschluss - Nr. GR 267/14 die 1. Änderung zur Satzung über die Erhebung von
Kostenbeiträgen nach dem Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen - Anhalt
(Kostenbeitragssatzung) vom 03.07.2013 beschlossen.

Im Nachgang erfolgt eine redaktionelle Änderung des § 3 Abs. 4 und Abs. 5,
des § 4 Abs. 1 und Abs. 2 sowie der Anlage 2 (Kostenbeiträge und Ermäßigungen):

§ 3 Abs. 4  Die Bezeichnung Gebührenbescheid wird in Kostenbescheid geändert.
                  Die Bezeichnung Gebührenbescheide wird in Kostenbescheide geändert.

§ 3 Abs. 5  Die Bezeichnung Gebührenschuldner wird in Kostenbeitragsschuldner geändert.

§ 4   Die Bezeichnung  Gebührenschuldner wird in Kostenbeitragsschuldner
     geändert.

§ 4 Abs. 1  Die Bezeichnung Gebührenschuldner wird in Kostenbeitragsschuldner geändert.
§ 4 Abs. 2  Die Bezeichnung Gebührenrückstände wird in Kostenbeitragsrückstände
                  geändert.

Anlage 2    Kostenbeiträge und Ermäßigungen

Die Bezeichnung Monatliche/Gebühr wird in Monatlicher/Kostenbeitrag geändert.                  

Bernward Küper
Oberbürgermeister
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